
  

Förderung von Ärztinnen und Ärzten

Seit Juli 2022 können Ärztinnen und Ärzte der hausärztlichen oder allgemeinen fachärztlichen
Versorgung, die eine neue Praxis eröffnen, eine Praxis übernehmen oder eine bestehende Praxis erweitern,
eine Förderung der Gemeinde beantragen. Für einen vollen kassenärztlichen Sitz sind dies 10.000 Euro,
bei Teilsitzen entsprechend anteilig.

Ansprechperson für niedergelassene und niederlassungswillige Ärztinnen und Ärzte in der Gemeinde
Henstedt-Ulzburg ist Wirtschaftsförderer Sebastian Döll. Neben der Betreuung der Fördermittelvergabe
unterstützt Herr Döll außerdem bei der Suche nach geeigneten Praxisstandorten. Interessierte Ärztinnen
und Ärzte können gerne mit Herrn Döll unter sebastian.doell@h-u.de oder 04193-963-470 Kontakt
aufnehmen. Die Förderrichtlinie und das Antragsformular finden Sie am Ende dieser Seite.

Richtlinie zur Förderung der Ansiedlung von Ärztinnen und Ärzten

Antragsformular zur Förderung der Ansiedlung von Ärztinnen und Ärzten

Die medizinische Fachangestellte Marina Grünhage, Bürgermeisterin Ulrike Schmidt,
Allgemeinmedizinerin Dr. Katja Höfs (von links) und Wirtschaftsförderer Sebastian Döll freuen sich über
die erste durch die Gemeinde geförderte Praxisübernahme
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